
Würzburg, 28. Januar 201964. Jahrgang Nr. 2

Herausgegeben von der Regierung von Unterfranken in Würzburg

AMTSBLATT
DER REGIERUNG VON UNTERFRANKEN

 5

Inhaltsübersicht:
Amtlicher Teil
Bek vom 15.01.2019 Az. 11-7833-1-1 über die Überwachung und 
Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer; Buchdrucker, Kupfer-
stecher, Lärchenborkenkäfer und Nordischer Fichtenborkenkäfer .......5

Sicherheit, Kommunales und Soziales
Bek vom 15.01.2019 Nr. 12-1444.11-3-9 über Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan des Zweckverbandes Schweinfurt 360° - Tourismus 
rund um Stadt und Land, Schweinfurt, für das Haushaltsjahr 2019 .....7
Bek vom 15.01.2019 Nr. 12-1444.07-2-6 über Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan des Zweckverbandes zur Boden- und Bauschuttent-
sorgung Rhön-Grabfeld/Münnerstadt für das Haushaltsjahr 2019 .......7
Bek vom 15.01.2019 Nr. 12-1444.03-4-6 über Haushaltssat-
zung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Meisterschule 
Ebern für das Schreinerhandwerk für das Haushaltsjahr 2019 .............8

Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Bek vom 03.01.2019 Nr. 22.2-2206-15/18 über die Ausschreibung
des Kehrbezirks Kitzingen 11 (Marktsteft) ...........................................9
Bek vom 14.01.2019 Nrn. 22.2-2206.02-3/00, 22.2-2206.11-3/03, 
22.2-2206.02-3/00, 22.2-2206-11-1/91, 22.2-2206.21-1/06 über 
die Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger ....................9

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Bek vom 15.01.2018 Nr. 55.1-8711.12-7-9 über den Antrag auf Ertei-
lung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung für 
die Teilerneuerung der Ofenlinie 1 sowie die Erneuerung des Gewe-
befi lters der Ofenlinie 1 am Müllheizkraftwerk Würzburg, Gattinger 
Straße 31, 97076 Würzburg; Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ................10

Nichtamtlicher Teil
Buchbesprechungen ............................................................................ 11

Amtlicher Teil

Überwachung und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer; 
Buchdrucker, Kupferstecher, Lärchenborkenkäfer und 
Nordischer Fichtenborkenkäfer

Bekanntmachung
der Regierung von Unterfranken vom 15.01.2019

 (Az.: 11-7833-1-1)
Die Regierung von Unterfranken erlässt auf Antrag der  Bayer. 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft gemäß § 6 Abs. 3 
Nr.1 des Pfl anzenschutzgesetzes (Pfl SchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06.02.2012 (BGBl. I S. 148), zuletzt 
geändert durch Art. 4 Abs. 84 des Gesetzes vom 18.07.2016 
(BGBl. I S. 1666) und gemäß §§ 2, 3, 4 und 6 der Landes-
verordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den 
Wäldern (BayRS 7903 3 L), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 05.12.2017 (GVBl S. 589), folgende 

Anordnung:
1. Gefährdungs- und Befallsgebiete
 Die Nadelwälder (Rein- und Mischbestände) sowie die 

Grundstücke, auf denen innerhalb einer Entfernung von 
500 m von diesen Wäldern unentrindetes Nadelholz lagert, 
werden im Regierungsbezirk Unterfranken zu Gefähr-
dungs- und Befallsgebieten des Buchdruckers, Kupferste-
chers,  Lärchenborkenkäfers und Nordischen Fichtenbor-
kenkäfers erklärt (§ 3 Abs. 1 der Landesverordnung). 

2. Überwachung 
 Die in Nr. 1 zu Gefährdungs- und Befallsgebieten erklär-

ten Wälder und Grundstücke sowie dort lagernde Wald-

erzeugnisse sind von den jeweiligen Eigentümern und 
Nutzungsberechtigen in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. 
März mindestens einmal und in der Zeit vom 1. April bis 
30. September mindestens im Abstand von 4 Wochen auf 
Käferbefall zu kontrollieren (§ 6 Abs. 2 der Landesverord-
nung).

3. Anzeige
 Bei Borkenkäferbefall haben die jeweiligen Eigentümer 

und Nutzungsberechtigten sofort die zuständige untere 
Forstbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten) zu verständigen (§ 6 Abs. 2 der Landesverord-
nung).

4. Bekämpfung
 Buchdrucker, Kupferstecher, Lärchenborkenkäfer und 

Nordischer Fichtenborkenkäfer sind von den jeweili-
gen Eigentümern und Nutzungsberechtigten sachkundig 
(Pfl anzenschutz-Sachkundeverordnung vom 27.06.2013, 
BGBl. I S. 1953, zuletzt geändert durch Verordnung vom 
31.08.2015, BGBl I S. 1474), nach guter fachlicher Praxis 
(§ 3 Abs. 1  in Verbindung mit § 6, §§ 12 ff. Pfl SchG) und 
sachgemäß nach dem Stand der Technik (Richtlinien des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten für die Überwachung und Bekämpfung 
der Nadelholzborkenkäfer in den nichtstaatlichen Waldun-
gen vom 23.03.1990, Az.: F4-FG 511-354, StAnz 1990, 
Nr. 17, in der jeweils gültigen Fassung) unverzüglich und 
wirksam zu bekämpfen oder durch einen Dritten bekämp-
fen zu lassen (§ 4 Abs. 1 der Landesverordnung). Der 
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Vollzug dieser Bekanntmachung in Naturschutzgebieten, 
bei geschützten Landschaftsbestandteilen und bei Natur-
denkmälern richtet sich nach den jeweiligen Schutzverord-
nungen, in „Natura-2000“-Gebieten nach den gesetzlichen 
Vorgaben.

5. Erklärung
 Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von zu Gefähr-

dungs- und Befallsgebieten erklärten Wäldern und Grund-
stücken sowie dort lagernder Walderzeugnisse haben spä-
testens innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser 
Anordnung gegenüber der zuständigen unteren Forstbe-
hörde schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären, dass 
sie die vorgeschriebene Bekämpfung selbst durchführen 
oder durch einen Dritten durchführen lassen. Unterbleibt 
eine solche Erklärung, so kann die zuständige untere Forst-
behörde die erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen auf 
Kosten des jeweiligen Eigentümers oder Nutzungsberech-
tigten durchführen oder durch einen Dritten durchführen 
lassen (§ 4 Abs. 3 der Landesverordnung). In diesem Falle 
haben Eigentümer und Nutzungsberechtigter die Bekämp-
fung zu gestatten und die erforderlichen Hilfsdienste zu 
leisten (§ 4 Abs. 3 und 4 der Landesverordnung).

6. Sofortige Vollziehung
6.1 Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Nummern 1 – 

5 dieser Anordnung wird angeordnet.
6.2 Begründung:
 Die Anordnung des Sofortvollzugs nach § 80 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zu-
letzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12.7.2018 
(BGBl. I S. 1151), ist im öffentlichen Interesse geboten.

 Bei mangelhaft oder nicht durchgeführter Kontrolle sowie 
bei Unterlassung einer ordnungsgemäßen Bekämpfung 
besteht wegen der Massenvermehrung der Nadelholzbor-
kenkäfer in den betroffenen Gebieten eine bestandsbedro-
hende Gefahr für Nadelwälder. Auch ist eine einheitliche 
Schädlingsbekämpfung aus den genannten Gründen erfor-
derlich.

7. Vollstreckungsbehörde
 Diejenigen Kreisverwaltungsbehörden, auf deren Gebiet 

die Zwangsmittel angewendet werden müssen, werden 
gemäß Art. 30 Abs. 2 des Bayer. Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetzes (BayRS 2010-2-I) ersucht, 
den erforderlichen Verwaltungszwang durchzuführen. Die 
Kreisverwaltungsbehörden sind insofern Vollstreckungs-
behörden. 

8. In-Kraft-Treten und Geltungsdauer
 Diese Anordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-

chung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken in 
Kraft.

 Sie gilt bis 31.12.2023.
Hinweis:

Wer dieser Anordnung vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhan-
delt, kann gemäß § 68 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Pfl SchG i.V.m. 
§ 7 der Landesverordnung mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € 
belegt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Anordnung kann jeder Adressat innerhalb eines 
Monats nach ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch 
einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten dieser 
Anordnung zustimmen, unmittelbar Klage erheben (siehe 2.), 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1 Form.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
 ist der Widerspruch einzulegen bei der

Regierung von Unterfranken,
Peterplatz 9,

97070 Würzburg
 Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 

angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg in 
97082 Würzburg

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 
97029 Würzburg,

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg,
 erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei 

Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben 
werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Fal-
les eine kürzere Frist geboten ist. 

 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur 
Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
 ist die Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg in 
97082 Würzburg

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 
97029 Würzburg,

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg,
 zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 

(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl S. 390) wurde im vorliegenden Rechtsbereich ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinle-
gung und unmittelbarer Klageerhebung.

• 1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Regierung von Unterfranken (www.regierung.
unterfranken.bayern.de Rubrik „Kontakt + Impressum“) 
bzw. der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de).

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. (Ausgenommen sind Rechtsbereiche 
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nach § 188 der Verwaltungsgerichtsordnung - Angelegen-
heiten der Fürsorge.)

Würzburg, den 15.01.2019
REGIERUNG VON UNTERFRANKEN
Dr. Eugen Ehmann
Regierungsvizepräsident
als Leiter der Behörde
Apl-l 7833                                    RABl 2019 S. 5

Sicherheit, Kommunales und Soziales

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Schweinfurt 360° - Tourismus rund um Stadt und Land, 
Schweinfurt, für das Haushaltsjahr 2019
Bekanntmachung vom 15.01.2019 Nr. 12-1444.11-3-9

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schweinfurt 
360° - Tourismus rund um Stadt und Land hat in ihrer Sitzung 
am 23.11.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
12.12.2018 Nr. 12-1444.11-3-9 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfran-
ken an, eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes Schweinfurt 360° - Tourismus rund um Stadt und Land, 
Rathaus, Markt 1, 97421 Schweinfurt, während der allgemei-
nen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 15.01.2019
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Zweckverband Schweinfurt 360° - Tourismus rund um Stadt 
und Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt
1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag der Erträge von  - 600.000,00 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  600.000,00 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von  0 €
2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  600.000,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -598.194,00 €
 und einem Saldo von  1.806,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  0 €
 und einem Saldo von  0 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  0 €
 und einem Saldo von  0 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von  1.806,00 €

ab.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
werden nicht beansprucht.

§ 5
Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgelegt:
Der durch Erlöse und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben wird nach den tatsächli-
chen Zahlungen auf die Verbandsmitglieder umgelegt.
Das Umlagesoll beträgt nach den Ansätzen im Haushaltsplan:
a) für die laufende Verwaltungstätigkeit  534.000,00 €
b) für die Investitionstätigkeit  0 €

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Schweinfurt, 10.01.2019
Zweckverband Schweinfurt 360°
Tourismus rund um Stadt und Land
Florian Töpper
Verbandsvorsitzender
Apl-l 1444                                    RABl 2019 S. 7

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverban-
des zur Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld/
Münnerstadt für das Haushaltsjahr 2019
Bekanntmachung vom 15.01.2019 Nr. 12-1444.07-2-6

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Boden- 
und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld/Münnerstadt hat 
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in ihrer Sitzung am 20.11.2018 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
05.12.2018 Nr. 12-1444.07-2-6 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält keine ge-
nehmigungspfl ichtigen Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung die-
ser Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Un-
terfranken an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des 
Zweckverbandes zur Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-
Grabfeld/Münnerstadt, Landratsamt Rhön-Grabfeld, während 
der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 15.01.2019
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des § 16 der Satzung des Zweckverbandes zur Bo-
den- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld/Münnerstadt 
und der Art. 40, 41 und 42 des Gesetzes über die kommuna-
le Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 57 ff. 
der Landkreisordnung (LKrO) erlässt der Zweckverband zur 
Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld/Münnerstadt 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  832.100,00 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  200,00€
festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Auf die Erhebung einer Umlage wird verzichtet.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Auf die Erstellung einer Finanzplanung wird verzichtet (Art. 41 
Abs. 2 KommZG).

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.
Bad Neustadt a.d.Saale, 21.12.2018
Der Verbandsvorsitzende
Thomas Habermann, Landrat
Apl-l 1444                                    RABl 2019 S. 7

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk für das 
Haushaltsjahr 2019
Bekanntmachung vom 15.01.2019 Nr. 12-1444.03-4-6

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Meisterschu-
le Ebern für das Schreinerhandwerk hat in ihrer Sitzung vom 
03.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
12.12.2018 Nr. 12-1444.03-4-6 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
310.000,00 € wurde nach Art. 63 Abs. 2 BezO i.V.m. Art. 40 
Abs. 1 KommZG genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage nach der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Un-
terfranken an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des 
Zweckverbandes Meisterschule Ebern, Silcherstraße 5, 97074 
Würzburg, während der Dienstzeit zur Einsichtnahme öffent-
lich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 15.01.2019
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziffer 3 der Verbandssatzung und der 
Art. 40, 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 55 ff. der Bezirksordnung 
(BezO) erlässt der Zweckverband folgende

H a u s h a l t s s a t z u n g
§ 1

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  1.221.300 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  486.500 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtkredit der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 310.000 € festge-
setzt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen

Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Aufwendungen im Verwaltungs-
haushalt (Umlagesoll) wird auf 545.300 € festgesetzt und nach 
der Satzung auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufgeteilt:
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- Bezirk Unterfranken  396.903 €
- Landkreis Haßberge  110.219 €
- Stadt Ebern  33.065 €
- Fachverband Schreinerhandwerk Bayern  5.113 €

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 203.500 € fest-

gesetzt.
§ 6

Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.
Würzburg, 18.12.2018
Zweckverband Meisterschule Ebern
für das Schreinerhandwerk
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
Verbandsvorsitzender

Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Kehrbezirksausschreibung
(Nr. 22.2-2206.00-15/18)

Die Regierung von Unterfranken schreibt zum 01.03.2019 
(Bestellungstermin) gemäß dem Gesetz über das Berufsrecht 
und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetz - SchfHwG) die Tätigkeit als be-
vollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin / bevollmächtigter 
Bezirksschornsteinfeger für folgenden Bezirk aus:

Kitzingen 11 (Marktsteft)
Der Bezirk Kitzingen 11 besteht aus dem Stadtteil Nenzenheim 
der Stadt Iphofen, der Stadt Marktsteft (Stadtteile Marktsteft 
und Michelfeld), dem Markt Obernbreit, den Ortsteilen Iffi g-
heim, Seinsheim, Tiefenstockheim und Wässerndorf des Mark-
tes Seinsheim sowie dem Markt Willanzheim (Ortsteile Herrns-
heim, Hüttenheim, Willanzheim).
Die Bestellung zur/zum bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger/in für den ausgeschriebenen Bezirk wird auf sieben Jahre 
befristet, endet jedoch spätestens mit dem Ablauf des Monats, 
in dem die bestellte Person das 67. Lebensjahr vollendet (§ 10 
Abs. 1 SchfHwG).
Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen 
oder unvollständig eingegangen sind, werden nicht in die Be-
wertung mit einbezogen. Dies gilt auch für Nachweise, die nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen.
Bei Bedarf kann ein abweichender Bestellungstermin von der 
Bestellungsbehörde festgelegt werden.
Ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger darf sich frühes-
tens zwei Jahre nach Wirksamkeit der Bestellung erneut bewer-
ben. Dies gilt nicht, wenn der Ausschluss von der Bewerbung 
eine persönliche Härte bedeuten würde und eine frühere Bewer-
bung im Hinblick auf die Erhaltung der Betriebs- und Brandsi-
cherheit nicht zu beanstanden ist (§ 9a Abs. 4 SchfHwG).
Anforderungsprofi l:
Die besonderen Anforderungen, die mit der Bewerbung vorzu-
legenden Unterlagen, die Bewertungsmodalitäten sowie wei-
tere Hinweise sind den Dokumenten „Anforderungen für die 
Bestellung als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in für 
einen Bezirk in Bayern“ und „Bewertungsformular für die Tä-
tigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für einen 
Bezirk in Bayern“ zu entnehmen.
Der Bewerbungsstichtag ist der 31.12.2018. Folgende Fristen 
sind zu beachten:
1. Nachweise über berufsbezogene Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen werden für Maßnahmen aus den letzten sieben 

vollen Kalenderjahren bis zum Bewerbungsstichtag (ein-
schließlich) in die Bewertung einbezogen. Für berufsbezo-
gene Zusatzqualifi kationen mit Abschluss nach Nr. 2.4 des 
Bewertungsformulars gilt grundsätzlich keine Befristung.

2. Die Berufserfahrung nach Nr. 3.1 und 3.2 des Bewertungs-
formulars ist für die letzten 14 Jahre nachzuweisen.

3. Das Führungszeugnis und der Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis spä-
testens zum 05.02.2019 (Bewerbungsschluss, Eingang bei der 
Behörde) unter Angabe des oben genannten Kehrbezirks an die 
Bestellungsbehörde:
Regierung von Unterfranken
- Arbeitsbereich 22.2 -
Peterplatz 9
97070 Würzburg
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten 
und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie 
der Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnehmen 
(http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/03844/
index.html)
Für Rückfragen zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und 
zum Datenschutz stehen Ihnen unter Tel. 0931/380-1093 oder 
unter Tel. 0931/380-1076 Ansprechpartner zur Verfügung. 
Würzburg, 03.01.2019 
Regierung von Unterfranken
Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Apl-l 2206                                    RABl 2019 S. 9

Schornsteinfegerwesen;
Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Bek vom 14.01.2019 Nrn. 22.2-2206.02-3/00, 22.2-2206.11-
3/03, 22.2-2206.02-3/00, 22.2-2206.11-1/91, 22.2-2206.21-
1/06 
Die Regierung von Unterfranken hat folgende, bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger für die Dauer von sieben Jahren be-
stellt:
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Name  bestellt ab  Kehrbezirk
Betz, Mathias  01.03.2019  Haßberge 8
Kempf, Jochen  01.01.2019  Würzburg-Land 3
Klein, Michael  01.03.2019  Aschaffenburg-Stadt 2
Kronewald, Frank  01.02.2019  Bad Kissingen 3
Straßer, Tobias  01.01.2019  Schweinfurt-Land 8
Würzburg, 14.01.2019
Regierung von Unterfranken
Brückner
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Apl-l 2206                                    RABl 2019 S. 9

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen 
Änderungsgenehmigung für die Teilerneuerung der Ofenli-
nie 1 sowie die Erneuerung des Gewebefi lters der Ofenlinie 
1 am Müllheizkraftwerk Würzburg, Gattinger Straße 31, 
97076 Würzburg;
Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 
15.01.2018 Nr. 55.1-8711.12-7-9
Mit Schreiben vom 14.09.2018 beantragte der Zweckver-
band für Abfallwirtschaft Raum Würzburg (ZVAWS) bei der 
Regierung von Unterfranken die immissionsschutzrechtliche 
Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG für die 
Teilerneuerung der Ofenlinie 1 sowie die Erneuerung des Ge-
webefi lters der Ofenlinie 1 des Müllheizkraftwerks Würzburg 
(MHKW).
Die Regierung hatte im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 und § 7 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 
8.1.1.2 der Anlage 1 des UVPG in einer allgemeinen Vorprü-
fung zu entscheiden, ob für das Vorhaben eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen ist.
Dabei war unter Berücksichtigung der einschlägigen Kriterien 
der Anlage 3 des UVPG überschlägig zu prüfen, ob das Vorha-
ben zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die bei der 
Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.
Die Vorprüfung hat im Rahmen einer Gesamteinschätzung er-
geben, dass durch das Vorhaben, also durch die Änderung des 
bestehenden Müllheizkraftwerks, keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu besorgen sind, die nach § 25 Abs. 
2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. Damit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das 
Vorhaben nicht erforderlich.
Die Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Grün-
den:
Ein Verbrauch von zusätzlichen natürlichen Ressourcen, der 
nennenswert über den bisherigen Betrieb hinausgeht, liegt nicht 
vor. Die für das Vorhaben benötigte Fläche ist bereits durch 
eine bestehende gleiche Anlage bebaut, die ersetzt wird. Eine 
zusätzliche Flächenversiegelung erfolgt nicht. 
Die Einhausung der Filteranlage bedeutet nur eine sehr kleine 

visuelle Veränderung und kann als geringfügig betrachtet wer-
den.
Aus dem zukünftigen Regelbetrieb mit den modernisierten An-
lagenteilen sind keine höheren Immissionen an Luftschadstof-
fen als bisher zu erwarten. 
Der zukünftige Regelbetrieb mit den modernisierten Anlagen-
teilen verursacht durch die geplanten Schallminderungsmaß-
nahmen (Einhausung Filter, Absenkung Halleninnenpegel) kei-
ne höheren Schallemissionen als bisher.
Die ordnungsgemäße Entsorgung der im Rahmen des Vorha-
bens anfallenden Stoffe wurde dargelegt. 
Die weiteren Auswirkungen des Vorhabens sind lediglich auf 
die Bauzeit beschränkt. 
Während der Bauphase von ca. 5 Monaten ist vorübergehend 
und nur in unmittelbarer Nähe des Vorhabens mit Lärmemissi-
onen sowie Luftschadstoffemissionen durch die Baufahrzeuge 
zu rechnen. Diese Emissionen treten zeitlich begrenzt werktags 
auf. Eine signifi kante Beeinträchtigung der Immissionssituati-
on ist bei Beachtung von baustellenüblichen Minderungsmaß-
nahmen nicht zu erwarten.
Ein eventuelles Lärmkonfl iktpotential während der Bauzeit 
kann nach summarischer Einschätzung vernachlässigt werden. 
Im Einzelfall kann in Teilen der benachbarten Gemeinden Ger-
brunn und Rottendorf eine Lärmbelästigung nicht ausgeschlos-
sen werden. Dabei dürfte es sich allenfalls um einige wenige 
einzelne Werktage handeln, z.B. beim Ausblasen des Kessels. 
Der Vorhabenträger informiert die betroffene Bevölkerung hie-
rüber vorab über die Presse, sofern die Lärmbelästigung vor-
aussehbar ist.
Die Lärmbelästigung ist unvermeidbar, die Schallemissionen 
werden so kurz wie möglich gehalten und so gut wie möglich 
minimiert.  
Es sind keine weiteren Bauvorhaben bekannt, die gleichzeitig 
realisiert werden und die Lärmemissionen verstärken oder im 
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang realisiert werden und 
somit die Wirkungsdauer der Lärmemissionen zeitlich verlän-
gern.
Darüber hinaus sind Tatsachen, aufgrund derer erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen zu besorgen wären, der Re-
gierung von Unterfranken nicht bekannt. 
Sonstige Schutzgüter des UVPG werden nicht tangiert. Auch 
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sind keine Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben ersicht-
lich.
Diese Mitteilung gilt als Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 Satz 1 
UVPG. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-
mäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 
Würzburg, 15.01.2019
Regierung von Unterfranken
Eidel
Abteilungsdirektor
Apl-l 8711                                    RABl 2019 S. 10

Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Sartorius
Verfassungs- und Verwaltungsgesetze
1. Aufl age 2018
Buch Hardcover Leinen
Preis: 39,80 Euro
ISBN: 978-3-406-72136-6
Verlag C.H. Beck
Der gebundene Sartorius
• komplett mit allen Vorschriften, die Sie auch im Loseblatt-

werk fi nden
• in derselben Ordnung und Systematik
• mit allen Inhaltsverzeichnissen und Übersichten
• erscheint jährlich in Neuaufl age
• das perfekte Gesetzes-Archiv: Jede Aufl age dokumentiert 

einen einheitlichen Rechtsstand. Wenn Sie wissen wollen 
welche Rechtslage zu welchem Zeitpunkt gilt, greifen Sie 
einfach zum Band mit der entsprechenden Jahreszahl.

Mit Stand April 2018
berücksichtigt die neueste Ausgabe alle wichtigen Gesetzesän-
derungen, unter anderem im Grundgesetz, im Ausländer- und 
Asylrecht, im Baugesetzbuch und im Energierecht.

Martin
Bayerisches Denkmalschutzgesetz
1. Aufl age 2018
298 Seiten, Buch
Preis: 65,00 Euro
ISBN 978-3-406-73027-6
Verlag C.H. Beck
Die Neuerscheinung erläutert das im Freistaat Bayern gelten-
de Denkmalschutzgesetz. Ausführlich behandelt werden dabei 
u.a. der Denkmalbegriff, die Denkmalliste, Erhaltungspfl ichten 
des Eigentümers, das denkmalschutzrechtliche Verfahren so-
wie die Grundfragen der Bodendenkmäler. Ausgewertet wird 
dazu nicht nur die bayerische, sondern auch die übrige deutsche 
Rechtsprechung anhand der größten Rechtsprechungsdatenbank 
in Deutschland zum Denkmalschutzrecht. Daneben bietet der 
Kommentar alltagstaugliche Hilfen zu den wichtigsten denk-
malschutzrechtlichen Fragen einschließlich Mustern und For-
mulierungsbeispielen.

Der Kommentar konzentriert sich auf die praktisch wichtigen 
Probleme des Denkmalschutzrechts. Er enthält Anleitungen und 
Muster für die Praxis und wurde von einem Autor mit jahrzehn-
telanger Erfahrung im Denkmalschutzrecht verfasst.

Schwenk
Finanzrecht der Kommunen II
Abgabenrecht in Bayern
Loseblattsammlung mit Erläuterungen
100. Aktualisierungslieferung
Stand: 15. August 2018
Preis: 114,49 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Die 100. Lieferung enthält Rechtsänderungen zur Abgabenord-
nung und zum BayKAG, Ergänzungen zur AEAO sowie ein 
BMF-Schreiben zur Anwendung der DSGVO bei der AO.

Bonengel/Kitzeder
Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverbände
Kommentar
62. Aktualisierung
Stand: 1. August 2018
Preis: 225,57 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Mit dieser Lieferung wurden zum einen die Kommentierungen 
zu den Art. 1, 6 und 8 VGemO sowie insbesondere zum Art. 36 
KommZG und zu diversen Artikeln des BaySchFG (Kennzahl 
30.00) aktualisiert.
Zudem wurden die Erläuterungen zu folgenden Mustern aktu-
alisiert:
• zur Geschäftsordnung für die Gemeinschaftsversammlung 

der Verwaltungsgemeinschaft unter Kennzahl 13.10
• zur Entschädigungssatzung für die Verwaltungsgemein-

schaft unter Kennzahl 13.20
• zur Schulverbandssatzung unter Kennzahl 30.20
• zur Geschäftsordnung für den Schulverband unter Kenn-

zahl 30.25.
Schließlich wurden auch das Abkürzungsverzeichnis, die Schrift-
tumshinweise und Gesetzes- und Verordnungstexte auf neuesten 
Stand gebracht.
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Klein/Uckel/Ibler
Kommunen als Unternehmer
Loseblatt-Sammlung mit Erläuterungen
61. Aktualisierungslieferung
Stand: 1. Oktober 2018
Preis: 108,58 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Mit dieser Ergänzungslieferung werden die Vorschriften in allen 
Teilen aktualisiert. Im Vordergrund stehen dabei die Änderungen 
des Kommunalrechts. Erste Überarbeitungen tragen dem Rech-
nung. Zudem werden die Kommentierungen zum Eigenbetrieb 
weiter ausgebaut.

Wuttig/Thimet
Gemeindliches Satzungsrecht und Unternehmensrecht
Kommentar
73. Aktualsierung
Stand: September 2018
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
Mit dieser Aktualisierungslieferung werden Neuerungen zu fol-
genden Fragen vorgestellt:
• In Teil I Frage 18 wird ein Überblick über die verschiedenen 

Verjährungs- und Ausschlussfristen beim Erschließungs-
beitrag gegeben.

• Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird in Teil I 
Frage 10 berücksichtigt.

• Die Vertretungsbefugnis des Bürgermeisters ist in Teil 1 
Frage 20, also im Zusammenhang mit dem Abschluss von 
Sondervereinbarungen, aktuell dargestellt.

• Bei den per Funk auslesbaren Wasserzählern gibt es in jeder 
Nachlieferung neue Erkenntnisse, die Sie in Teil II Frage 
19 fi nden.

• In Teil II Frage 14 ist die Rechtsprechung des BayVGH vom 
9.3.2017 zu betriebsfertiger Herstellung und Provisorium 
aufgenommen.

• In Teil III Frage 2 sind mehrere aktuelle Entscheidungen 
zum Buchgrundstück und zum Grundstücksbegriff berück-
sichtigt.

• In Teil III Frage 9 werden die Ausführungen zur Verjäh-
rungshöchstgrenze und zu Übergangsregelungen aktuali-
siert.

• Die Rechtsprechung des BayVGH vom 24.7.2017 zur 
aufl ösenden Bedingung bei einer Beitragsstundung fi ndet 
Eingang in Teil III Frage 13.

• Die Fördergegenstände der RZWas werden in Teil III Frage 
19 auf neuesten Stand gebracht. 

• Immer wieder nachgefragt wird die steuerrechtliche Ab-
zugsfähigkeit von Hausanschlusskosten, siehe hierzu Teil 
III Frage 29.

• Der komplexe Sachverhalt und das Urteil des BayVGH vom 
8.2.2018 zur Verteilung abgerechneter Grundstücksfl ächen 
beim Maßstab zulässige Geschossfl äche wird in Teil IV 
Frage 23 dargestellt.

• Für Aufmerksamkeit sorgt das Urteil des VG München 
vom 29.06.2016 zum Dachgeschoss und den Überlegun-
gen, dieses von einem Obergeschoss zu unterscheiden. Die 
Auseinandersetzung hiermit fi nden Sie in Teil IV Frage 26. 

• Wegweisend erscheint das in Teil VI Frage 4 aufgenom-
mene Urteil des VG Augsburg vom 1.8.2018 zur Höhe des 
kalkulatorischen Zinssatzes.

• Aktuell bearbeitet ist das in Teil VI Frage 5 kommentierte 
Kostendeckungsprinzip.

• Neu aufgenommen ist in Teil VII Frage 3 die Frage „Was 
ist bei einem Eigenbetrieb zu beachten?“

• Ein hochpolitisches und zugleich juristisches Thema ist die 
Frage des Grundwasserschutzes in Bayern, dargestellt in 
Teil IX Frage 5.

• Schließlich wirft Teil IX Frage 6 ein Schlaglicht auf die 
aktuelle Diskussion zur neuen EU-Trinkwasserrichtlinie.

Utlinger/Saller
Das Reisekostenrecht in Bayern
Kommentar
138. Aktualisierung
Stand: August 2018
HR 204634
Hüthig Jehle Rehm Verlag GmbH
Mit der 138. Aktualisierung erhalten Sie u.a.:
Die überarbeitete Kommentierung zu den Art. 7 bis 10 BayRKG.

Schwenk
Finanzrecht der Kommunen II
Abgabenrecht in Bayern
Loseblattsammlung mit Erläuterungen
101. Aktualisierungslieferung
Stand: 15. Oktober 2018
Preis: 129,87 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Bei der Gewerbesteuer wurden die Gewerbesteuerrichtlinien 
aktualisiert und dazu Hinweise des Bundesfi nanzministeriums 
eingearbeitet. Dies wird mit der 102. Lieferung fortgesetzt.
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